
Dr. Walter Krusemark (1894  –1977)
Verteidiger vor Hamburger  

Kriegsgerichten
Wenn Angeklagten durch den Gerichtsherrn die Hinzuziehung eines Verteidigers 
gestattet wurde, übernahmen meist in der jeweiligen Stadt ansässige Rechts
anwälte die Vertretung der Beschuldigten. In Hamburg war Dr. Walter Krusemark 
einer dieser Anwälte. Walter Krusemark, geboren am 26. März 1894 in Hamburg, 
unterhielt seit den 1930erJahren eine eigene Kanzlei. Von 1940 bis 1944 leistete 
er Kriegsdienst. Nach mehrjähriger Tätigkeit für den militärischen Nachrichten
dienst in Paris und Riga wurde er im Mai 1944 in die Heeresjustiz übernommen 
und beim Gericht der Division Nr. 190 eingesetzt. Allerdings verblieb der Offizier 
dort nur wenige Monate. Bereits im September 1944 schied Walter Krusemark 
aus der Wehrmacht aus und ging in Hamburg wieder dem Anwaltsberuf nach. 
Häufig wurde er zum Verteidiger vor Kriegsgerichten bestellt. Erhaltene Doku
mente legen den Schluss nahe, dass er sich dabei für seine Mandanten einsetzte. 
Dies war in Verfahren der NSMilitärjustiz nicht die Regel. Nach Wiederzulas
sung durch die britische Besatzungsmacht nahm Walter Krusemark ab 1947 die 
 Tätigkeit als Rechtsanwalt wieder auf. Er starb am 31. März 1977 in Hamburg.

Walter Krusemark studierte ab 1918 an den Universitäten Hamburg, Göttingen und Erlan
gen Rechtswissenschaften. Anschließend promovierte er zum Thema »Die kriminal
politische Bedeutung und strafrechtliche Bekämpfung der Trunkenheit und Trunksucht«. 
Der ehemalige Kriegsfreiwillige und ReserveOffizier gehörte in der Weimarer Republik 
dem paramilitärischen Wehrverband »Stahlhelm – Bund der Frontsoldaten« an. Nach 
dem der »Stahlhelm« 1934 in der SA, der nationalsozialistischen »Sturmabteilung«, aufge
gangen war, trat Walter Krusemark dort aus. Mitglied der NSDAP, der er seit 1933 an
gehörte, blieb er allerdings bis Kriegsende. Ein Foto des Rechtsanwalts ist in den erhalte
nen Unterlagen nicht überliefert.

Blick auf den Barkhof (Bildmitte) mit Spitalerstraße (links) und Mönckebergstraße 
(rechts), 1930er-Jahre.

Im Barkhof, Spitalerstraße 11, in Hamburg befand sich die Kanzlei von Walter Krusemark. 
Er vertrat An geklagte vor den unter anderem in der Bundesstraße und in der  Gerichtstraße 
tagenden Kriegsgerichten. Außerdem suchte er seine Mandanten im Wehrmachtunter
suchungsgefängnis auf. 

Privatbesitz Lars Skowronski, Landsberg b. Halle (Saale)

Auftrag zur Übernahme der Verteidigung von drei Angeklagten,  
24. Oktober 1944.

Über die Bestellung eines Verteidigers entschied der Gerichtsherr. Selbst 
wenn er dem Beschuldigten einen Rechtsbeistand zubilligte, waren dessen 
Arbeit enge Grenzen gesetzt. Er konnte Einsicht in die Untersuchungsakte 
nehmen, den Betroffenen für ein Gespräch im Gefängnis aufsuchen, ihn in 
der Hauptverhandlung vertreten und sich schriftlich zum Urteil äußern. Zu
dem durfte er ein Gnadengesuch einreichen. Rechtsmittel wie Berufung und 
 Revision standen ihm nicht zur Verfügung. Wie der Rechtsanwalt innerhalb 
dieses Rahmens seine geringen Einflussmöglichkeiten auf das Verfahren 
 nutzte, stand in seinem Ermessen. Viele Anwälte wurden als Pflichtverteidiger 
vom Gericht nach festen Gebührensätzen bezahlt; sie konnten ihr Engage
ment auf ein Minimum beschränken.
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Gnadengesuch Walter Krusemarks für Werner Enge, 28. Oktober 1944  (Auszug). 

Gnadengesuche waren eines der letzten anwaltlichen Mittel, um den Gang des Ver
fahrens zu beeinflussen. Sie geben unter anderem Hinweise darauf, wie gründlich  
sich der Rechtsbeistand mit der Biografie und der Tat des Beschuldigten vertraut 
 gemacht hat. Walter Krusemark besaß diesbezüglich offenbar einen guten Ruf. So  
äußerte der Vater eines ehemaligen Mandanten Ende 1945, dass Walter Krusemark 
als Verteidiger sehr gefragt gewesen sei und mehrere Angeklagte vor schweren  
Strafen  bewahrt habe. Der Wahrheitsgehalt solcher im Rahmen von Entnazifizierungs
verfahren abge gebenen Erklärungen ist allerdings schwer zu überprüfen. 
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Durch Kriegsgerichtsrat Walter Krusemark unterzeichnete Mitteilung über ein 
 vollstrecktes Todesurteil, 17. Juli 1944.

Bevor Walter Krusemark Angeklagte vor Kriegsgerichten als Rechtsanwalt vertrat, gehörte er 
selbst einige Monate der Heeresjustiz als Kriegsgerichtsrat an. Ob und in welchem Umfang er 
beim Gericht der Division Nr. 190 in Neumünster am Zustandekommen von Urteilen beteiligt 
war, ist unbekannt. Mindestens einmal leitete Walter Krusemark jedoch die Vollstreckung eines 
Todesurteils im Untersuchungsgefängnis Hamburg. Der Grenadier Erwin Klein war am 29. April 
1944 vom Gericht der Division Nr. 190 zum Tode verurteilt worden.
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